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Aus dem Inhalt:
Wahlbekanntmachungen Seiten 2/3/4

Viel los im Freizeithaus Seiten 10/11

Digitale Welt in der BiBo Seite 12

31. Jahrgang 312 26. Januar 202231. Jahrgang 312 26. Januar 2022

Amtliches Bekanntmachungs- und Informationsblatt der Stadt Hagenow
mit ihren Ortsteilen Granzin, Hagenow Heide, Scharbow, Sudenhof, Viez und Zapel

sowie der öffentlich-rechtlichen Zweckverbände

So sieht er mal aus –So sieht er mal aus –
der neue Campus Kietzder neue Campus Kietz

Bis Ende 2023 soll der Bau der Europaschule fertiggestellt sein. Sie bietet dann auf einer
Nutzfläche von ca. 5.000 qm Platz für 550 Schüler*innen. Die Kosten für Hagenows
derzeit größte Baustelle betragen ca. 20 Mio. €.

©Brenncke Architekten
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2 Hagenower Blätter

Bürgersprechstunde
Der Stadtvertretervorsteher der Stadtvertretung

Hagenow, Herr Dietmar Speßhardt,

führt am 08.02.2022,
in der Zeit von 18.00 bis 19.00 Uhr

im Raum 206 der Stadtverwaltung Hagenow,
Lange Straße 28–32 in 19230 Hagenow

die Bürgersprechstunde durch.

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hagenow können
sich mit Fragen, Anregungen oder Problemen

an den Stadtvertretervorsteher wenden.

Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer
03883 623-119.

Bitte denken Sie an Ihre medizinische Mund-Nasen-
Bedeckung und die Pflicht zum Tragen der Maske

während der Bürgersprechstunde.

Es gilt die 3G-Regelung.
gez.: Wiepcke,
Büro der Stadtvertretung

Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne 19230 Hagenow, 11.01.2022
Kasernenkommandant Sieben Eichen 6

AllgFSprWNBw: 8672 - 4902
Tel.: 03883/625 - 4902
FAX: - 4990
LN: PzGrenBtl 401 - zentraler Posteingang

Sperrzeiten Februar 2022
Di.: 01.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Mi.: 02.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Do.: 03.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Fr.: 04.02.22 07.30 - 12.00 Uhr
Mo.: 07.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Di.: 08.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Mi.: 09.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Do.: 10.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Fr.: 11.02.22 07.30 - 12.00 Uhr
So.: 13.01.22 07:30 – 24:00Uhr Nachtschießen
Mo.: 14.02.22 07.30 - 24.00 Uhr Nachtschießen
Di.: 15.02.22 07.30 - 24.00 Uhr Nachtschießen
Mi.: 16.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Do.: 17.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Fr.: 18.02.22 07.30 - 12.00 Uhr
Mo.: 21.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Di.: 22.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Mi.: 23.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Do.: 24.02.22 07.30 - 24.00 Uhr
Fr.: 25.02.22 07.30 - 12.00 Uhr
Mo.: 28.02.22 07.30 - 24.00 Uhr

Während der benannten Zeiten findet auf dem Standort-
übungsplatz HAGENOW Schießen statt. Bei zusätzlichen Schießen
erfolgt Information durch Standortübungsplatz HAGENOW.
Vorsicht! Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, Straßenver-
schmutzungen, unbeleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine stän-
dige Gefahr.

Der Standortälteste HAGENOWweist darauf hin, dass das Betreten der
Übungsplätze HAGENOW und HELM auch außerhalb o.a. Sperrzeiten
für Unbefugte verboten ist.

Kremp, Oberstleutnant

Die Stadtvertretung der Stadt Hagenow hat auf ihrer Sitzung am
16.12.2021 den Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7
„Eigenheimbau Hagenow Heide“, bestehend aus der Planzeichnung und
der Begründung, gebilligt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs.
2 BauGB beschlossen.
Die Änderungen beschränken sich auf zwei Baufelder in der bisher noch
nicht bebauten Fläche des Bebauungsplanes Nr. 7 zwischen Ahornweg
und Holunderweg, in denen eine Bebauung mit Hausgruppen festgesetzt
ist. Da die Nachfrage nach diesem Haustyp kaum vorhanden ist, soll der
Bebauungsplan dahingehend geändert werden, dass hier eine Bebauung
mit Einzel- und Doppelhäusern möglich ist.
Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 und die Begrün-
dung liegen in der Zeit

vom 07.02.2022 bis zum 08.03.2022
in der Stadtverwaltung Hagenow, Lange Straße 28-32, Zimmer N021,
Fachbereich III –Bauen und Umwelt während der dem Publikum gewid-
meten Dienststunden sowie nach vorheriger Vereinbarung zur Einsicht-
nahme aus.
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich zum Entwurf
der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 zu äußern.
Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum 08.03.2022 (mündlich,
schriftlich oder zur Niederschrift) im Rathaus der Stadt Hagenow, Lange
Straße 28-32, FB III (Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudema-
nagement), Zimmer N021, abgegeben werden.
Verspätet abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-

sung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 gemäß § 4a Abs.
6 BauGB unberücksichtigt bleiben.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag gemäß § 47 der
Verwaltungsgerichtsverordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwen-
dungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der
Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht
wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden
können.

Das Bebauungsplanver-
fahren wird nach § 13
BauGB im vereinfachten
Verfahren ohneDurchfüh-
rung einer Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB,
ohne Umweltbericht nach
§ 2a BauGB und ohne
eine zusammenfassende
Erklärung nach § 10 Abs.
4 BauGB durchgeführt.

Hagenow, 07.01.2022

Möller
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hagenow über die öffentliche Auslegung der
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Wahlbekanntmachung
Die Stadtvertretung der Stadt Hagenow hat für
die Bürgermeisterwahl (m/w/d) als Wahltag den
08.05.2022 festgelegt. Eine mögliche Stichwahl soll
am 22.05.2022 stattfinden.

gez. Hofmann
Gemeindewahlleiter

Do
ku

me
nt

:
26

_J
an

.Z
HD

D_
Ha

up
t_

ZH
DD

_0
2.

20
22

01
21

09
41

31
.a

rc
.p

df
;S

ei
te

:
1;

Fo
rm

at
:(

23
5.

00
x

31
5.

00
mm

);
Pl

at
e:

Vo
ll

fa
rb

e;
Da

tu
m:

21
.

Ja
n

20
22

09
:4

2:
12



Hagenower Blätter 3

Gemäß § 14 LKWG M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.
Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 690), zuletzt geändert durch Gesetz vom
28. Januar 2021 (GVOBl. M-V S. 68) fordere ich hiermit die nach § 15 Abs.
1 LKWG vorschlagsberechtigten Parteien, Wählergruppen oder Einzel-
bewerber (m/w/d) zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Bürgermeisters (m/w/d) der Stadt Hagenow
auf.

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die von
der Stadt Hagenow, Gemeindewahlbehörde, Lange Straße 28-32, 19230
Hagenow kostenlos ausgegeben werden. Auf die Einhaltung der Vor-
schriften zum Inhalt und zur Form der Wahlvorschläge sowie die Rege-
lungen zu den persönlichen Voraussetzungen der Kandidaten (m/w/d)
(§§ 15, 16, 62 und 66 LKWG M-V) wird hingewiesen.

Die Amtszeit des Bürgermeisters (m/w/d) beträgt gemäß § 7 Abs. 1
Hauptsatzung der Stadt Hagenow vom 21. Januar 2020 sieben Jahre.

Bei der Einreichung von Wahlvorschlägen ist Folgendes zu beachten.

I. Wahlgebiet
Jeder zur Direktwahl des Bürgermeisters (m/w/d) eingereichte Wahlvor-
schlag gilt für das gesamte Wahlgebiet der Stadt Hagenow.

II. Wahlvorschlagsrecht
Wahlvorschläge können einreichen:
1. Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Partei),
2. Wahlberechtigte, die sich zu einer Gruppe zusammenschließen (Wäh-

lergruppe) oder
3. einzelne Personen, die sich selbst als Bewerber (m/w/d) vorschlagen

(Einzelbewerbung).

Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist gemäß § 62 Abs. 2 LKWG M-V
zulässig.

III. Wählbarkeitsvoraussetzungen

Für die Wahl des Bürgermeisters (m/w/d) sind die persönlichenWählbar-
keitsvoraussetzungen gemäß § 66 LKWG M-V zu beachten.

Wählbar sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grund-
gesetzes sowie alle Unionsbürger, die am Wahltag
- von der Wählbarkeit nach § 6 Abs. 2 LKWG M-V nicht ausgeschlossen
sind und

- das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 60. Lebensjahr vollendet haben.

Die übrigen Voraussetzungen für die Ernennung zum Beamten (m/w/d)
auf Zeit nach dem Landesbeamtengesetz (LBG M-V) müssen erfüllt sein,
insbesondere die persönliche und gesundheitliche Eignung (§ 6 i. V. m.
§ 12 LBG M-V und § 7 Beamtenstatusgesetz M-V). Die Bewerber (m/w/d)
haben die Gewähr dafür zu bieten, jederzeit für die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten.

Bewerber (m/w/d), die am 15. Januar 1990 das 18. Lebensjahr bereits
vollendet hatten, haben schriftlich zu erklären, ob sie eine Tätigkeit für
die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik ausgeübt
haben. Es steht ihnen frei, eine Begründung dazu abzugeben.

IV. Einreichungsfrist und Einreichungsstelle
Die Wahlvorschläge sind spätestens am 75. Tag vor der Wahl, d. h. bis
zum 22. Februar 2022, 16:00 Uhr schriftlich und vollständig bei der Stadt
Hagenow, Gemeindewahlleiter, Lange Straße 28-32, 19230 Hagenow
einzureichen.
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so frühzeitig wie
möglich vor diesem Termin einzureichen, dass etwaige Mängel, die die
Zulassung beeinträchtigen könnten, noch rechtzeitig behoben werden
können.

V. Inhalt und Form von Wahlvorschlägen
Beim Aufstellen der Wahlvorschläge sind die Vorschriften über Inhalt
und Form derWahlvorschläge gemäß § 62 LKWGM-V i. V. m. § 16 LKWG
M-V und § 24 LKWO M-V zu beachten.

Wahlvorschläge können von Parteien,Wählergruppen und Einzelpersonen
eingereicht werden (Formblätter 5.1.1. bis 5.2. der Anlage 5 LKWO M-V).
Es können auch mehrere Parteien und/oder Wählergruppen einen
gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen. Jede Partei oder Wählergrup-
pe darf sich nur an einem gemeinsamen Wahlvorschlag beteiligen.

Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Person enthalten.

Für die Aufstellung eines Bewerbers (m/w/d) einer Partei oder Wähler-
gruppe gilt § 15 Abs. 4 LKWG M-V.

Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergruppen müssen den Namen
der einreichenden Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese enthalten.

Der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers (m/w/d) trägt die Bezeich-
nung „Einzelbewerber“ und als Zusatz den Namen.

Personen, die sich auf dem Wahlvorschlag einer Partei bewerben, müs-
senMitglieder dieser Partei oder parteilos sein. Handelt es sich um einen
gemeinsamen Wahlvorschlag, dann muss die der Kandidat (m/w/d) Mit-
glied einer dieser Parteien oder parteilos sein.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von den für
das Wahlgebiet nach ihrer Satzung zuständigen Vertretungsberechtig-
ten, der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers (m/w/d) muss von ihm
selbst persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

In jedem Wahlvorschlag sind zwei Vertrauenspersonen zu bezeichnen.
Ein Einzelbewerber (m/w/d) nimmt die Funktion der Vertrauensperson
selbst wahr, eine weitere Vertrauensperson für die Einzelbewerbung
kann, muss aber nicht benannt werden.

Eine Partei oder Wählergruppe hat auf Verlangen der Gemeindewahl-
behörde die Satzung und einen Nachweis über die demokratische Wahl
des Vorstands vorzulegen.

Dem Wahlvorschlag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen
- Ausfertigung der Niederschrift über die Mitglieder- oder Vertre-

terversammlung zur Aufstellung des Bewerbers (m/w/d) gemäß §
16 Abs. 5 LKWGM-V einschließlich der vorgeschriebenen Versiche-
rung an Eides statt über das rechtmäßige Aufstellen des Bewerbers
(m/w/d) (Formblatt 5.1.2 der Anlage 5 LKWO)

2. Schriftliche Zustimmungserklärung des Bewerbers (m/w/d) einschließ-
lich der Erklärung über die persönlichen Voraussetzungen für die
Wahl nach § 66 LKWG M-V (Formblatt 5.1.3 der Anlage 5 LKWO).
Darin inbegriffen sind Erklärungen
- zu laufenden strafrechtlichen Ermittlungs- und Disziplinarverfahren
- über das Eintreten für die freiheitlich demokratische Grundordnung
- zu Tätigkeiten für die Staatssicherheit der DDR (eine Begründung

ist möglich, die zusammen mit dem Wahlvorschlag veröffentlicht
wird)

- zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

3. Der Zustimmungserklärung sind beizufügen:
- Bescheinigung der Gemeindewahlbehörde über die Wählbarkeit
- ein Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (nach § 30 Abs.

5 Bundeszentralregister)
Hinweis: Den Antrag auf Ausstellung und Übersendung des Füh-

rungszeugnisses an dieWahlbehörde bei der zuständigen
Behörde bitte rechtzeitig, ca. vier Wochen vor dem 75.
Tag vor der Wahl stellen.

- ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis

Die Bescheinigungen dürfen am Tag der Einreichung nicht älter als
drei Monate sein (§ 24 LKWO M-V).

4. Unionsbürger (m/w/d)
Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-
schaft, die nicht Deutsche sind (Unionsbürger (m/w/d)), die bei der
Bürgermeisterwahl kandidieren wollen, müssen die für Deutsche
geltenden Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllen und dürfen dar-
über hinaus nicht in ihrem Herkunftsmitgliedsstaat aufgrund einer
zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sein. Sie haben ihrer Zustimmungserklärung
(Formblatt 5.1.3 LKWO M-V) oder ihrem Wahlvorschlag als Einzel-
bewerbung (Formblatt 5.2 LKWO M-V) eine Versicherung an Eides
statt über ihre Wählbarkeit im Herkunftsstaat (Formblatt der Anlage
6 LKWO M-V) beizufügen.

Unionsbürger (m/w/d) sind für die Bürgermeisterwahl nach den für
Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und werden
in das Wählerverzeichnis eingetragen. Wahlberechtigte Unionsbür-
ger (m/w/d), die nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht
befreit sind, werden in das Wählerverzeichnis auf Antrag eingetra-
gen, wenn sie spätestens am 23. Tag vor der Wahl nachweisen, dass
sie am Wahltag seit dem 37. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet ihre
Wohnung, bei mehreren Wohnungen innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland im Wahlgebiet ihre Hauptwohnung haben.

Hagenow, 20.12.2021

gez. Hofmann
Gemeindewahlleiter

Wahlbekanntmachung
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Bürgermeisters (m/w/d) am 08. Mai 2022
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4 Hagenower Blätter

Bekanntmachung der Sitzung
des Wahlausschusses
der Stadt Hagenow

Am 01.03.2022 um 17:00 Uhr findet im Rathaus der
Stadt Hagenow, Lange Straße 28-32, 19230 Hagenow,
Raum 206 eine öffentliche Sitzung des Wahlausschus-
ses der Stadt Hagenow statt.

Tagesordnung:

1. Entscheidung über die Zulassung der einge-
reichten Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl
(m/w/d) der Stadt Hagenow am 08.05.2022

2. Sonstiges

gez. Hofmann
Gemeindewahlleiter

Bekanntgabe der Mitglieder (m/w/d)
des Gemeindewahlausschusses

der Stadt Hagenow

Die weiteren Mitglieder (m/w/d) werden nach § 10
Abs. 2 Landes- und Kommunalwahlgesetz bekannt
gegeben.

weitere Mitglieder (m/w/d):

1. Ingeborg Tamm
2. Elke Burmeister
3. Ingo Fischer
4. Karel Brüch
5. René Dähn

stellv. Mitglieder (m/w/d):

1. Ilse Schmülling
2. Günter Pittack

gez. Hofmann, Gemeindewahlleiter

Die Stadtvertretung der Stadt Hagenow hat in ihrer Sitzung
vom 16.12.2021 die Neufassung der Satzung über die Klar-
stellung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Zapel,
bestehend aus der Planzeichnung und dem Satzungstext, als
Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.
Der Beschluss über die Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs.
3 BauGB bekanntgemacht.

Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages dieser Bekanntma-
chung in Kraft.
Für die Neufassung der Satzung der Stadt Hagenow über
die Klarstellung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil
Zapel ist keine Genehmigung erforderlich. Mit der Bekanntma-
chung wird die Neufassung der Satzung der Stadt Hagenow
über die Klarstellung für den im Zusammenhang bebauten
Ortsteil Zapel rechtskräftig.

Mit Inkrafttreten der Neufassung der Satzung der Stadt Hage-
now über die Klarstellung für den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil Zapel wird die Satzung von 1997 aufgehoben.

Jedermann kann die Satzung über die Neufassung der Sat-
zung über die Klarstellung für den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil Zapel und die Begründung ab diesem Tag in der
Stadtverwaltung Hagenow, Lange Straße 28-32, Zimmer
N021, Fachbereich III – Bauen und Umwelt während der dem
Publikum gewidmeten Dienststunden sowie nach vorheriger
Vereinbarung einsehen und über deren Inhalt Auskunft ver-
langen.

Die Unterlagen können ebenfalls auf der Internetseite der
Stadt Hagenow unter www.hagenow.de eingesehen werden.

Eine Verletzung der in § 214 BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hage-
now geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt,
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzu-

legen (§ 215 Abs. 1 BauGB). Ein Verstoß gegen Verfahrens-
und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für
das Land Mecklenburg-Vorpommern enthalten oder aufgrund
dieser Kommunalverfassung erlassen worden sind, ist nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung unbeacht-
lich, wenn der Verstoß nicht innerhalb der Jahresfrist schriftlich
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache,
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt Hagenow
geltend gemacht wird.

Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekannt-
machungsvorschriften kann stets geltend gemacht werden (§
5 Abs. 5 Kommunalverfassung für das Land M-V).

Auf die Vorschriften
des § 44 BauGB
über die fristgemä-
ße Geltendmachung
etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für
Eingriffe in eine bis-
her zulässige Nut-
zung durch die Neu-
fassung der Satzung
über die Klarstellung
für den im Zusam-
menhang bebauten
Ortsteil Zapel und
über das Erlöschen
von Entschädi-
gungsansprüchen
wird hingewiesen.

Hagenow,
07.01.2022

Möller
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
über die Neufassung der Satzung über die Klarstellung für den im Zusammenhang

bebauten Ortsteil Zapel gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch
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Neufassung der Satzung der
Stadt Hagenow über die Erhebung von

Gebühren zur Deckung des Beitrages und
der Umlage des Wasser- u. Bodenverbandes

Boize/Sude/Schaale

Die Stadt Hagenow informiert, dass in der Stadtvertre-
tersitzung am 16.12.2021 die Neufassung der Satzung
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung des Bei-
trages und der Umlage des Wasser- u. Bodenverbandes
Boize/Sude/Schaale beschlossen wurde. Die Satzung tritt
zum 01.01.2022 in Kraft.
Abgabepflichtige erhalten nach Veröffentlichung der
Satzung im ersten Halbjahr 2022 neue Gebührenbeschei-
de. Es wird darum gebeten, bis zum Erhalt des neuen
Gebührenbescheides, keine Zahlungen vorzunehmen.
Bereits getätigte Zahlungen werden auf die Gebühren-
schuld angerechnet.

Hagenow, den 07.01.2022

gez. Möller
Bürgermeister

Hinweis zu den Abgabenzahlungen
für das Kalenderjahr 2022

Neben der Grundsteuer bleiben auch für alle anderen
Abgabenarten die Beträge bestehen, sofern sich diese
nicht durch eine neue Satzung verändern.

Es handelt sich hierbei um folgende Abgaben:

. Hundesteuer

. Gebühren - Straßenreinigung
- Kleineinleiter

Die Abgabenpflichtigen werden gebeten, entsprechend
die in ihrem letzten Abgabenbescheid festgesetzten
Beträge zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen
(s. Folgejahre) zu entrichten.

Fälligkeitstermine sind:
Quartalszahler 15.02.2022, 15.05.2022, 15.08.2022,

15.11.2022
Jahreszahler 01.07.2022
bei Kleinbeträgen 15.08.2022

Sind Abgabenbescheide für das Kalenderjahr 2022
bereits ergangen, gelten die in diesem Bescheid festge-
setzten Beträge und Fälligkeitstermine.

Soweit Änderungen in der sachlichen oder persönlichen
Abgabenpflicht eintreten, ergeht ein neuer schriftlicher
Bescheid.

Achten Sie bitte auf eine pünktliche Entrichtung Ihrer
Abgaben, da sonstMahngebühren und Säumniszuschlä-
ge erhoben werden!

Sollten Sie Fragen zu den angegebenen Steuern und
Gebühren haben, steht Ihnen unsere Mitarbeiterin
Frau Behrens Tel.: 03883/623-139 gern zur Verfügung.

Stadt Hagenow, FB I, Finanzverwaltung, Allgem. Verwal-
tung, Bürgerservice
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Festsetzung der Grundsteuer
für das Kalenderjahr 2022

durch öffentliche Bekanntmachung

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung
betrifft alle Grundsteuerpflichtigen, die im Kalender-
jahr 2022 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu
entrichten haben.

Für sie wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr
2022 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom
07.08.1973 (BGBl. I S. 965) zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I S. 2931)
durch diese öffentliche Bekanntmachung mit dem
zuletzt für das Kalenderjahr 2021 veranlagten Betrag
festgesetzt.

Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung die Rechtswirkung eines
schriftlichen Steuerbescheides.

Die Grundsteuerhebesätze bleiben vorbehaltlich der
Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2022 gegen-
über dem Vorjahr unverändert. Sie betragen:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 310 v. H.

b) für die Grundstücke Grundsteuer B 380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen
oder durch Eigentumswechsel eintreten, wird hierüber
ein entsprechender Grundsteuerbescheid erstellt.

Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur
Abbuchung der Grundsteuer erteilt haben, werden
gebeten, die Grundsteuer 2022 - entsprechend die im
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzten Beträge zu
den jeweiligen Fälligkeiten - zu entrichten.

Überweisen Sie auf folgende Konten:

Raiffeisenbank Büchen:
IBAN: DE03 23064107 0000003344
BIC: GENODEF1BCH

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin:
IBAN: DE93 14052000 1610000028
BIC: NOLADE21LWL

Deutsche Kreditbank Berlin:
IBAN: DE 66 1203 0000 1020722185
BIC: BYLADEM1001

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines
Monats nach Ablauf des Tages der öffentlichen
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei
der Stadt Hagenow, Der Bürgermeister, Lange Straße
28-32, 19230 Hagenow, einzulegen.

Bitte beachten Sie: Die Einlegung eines Widerspruchs
ändert nichts an der fristgerechten Zahlungspflicht.

gez. Möller
Bürgermeister
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Spendenbericht der Stadt Hagenow
für das Haushaltsjahr 2021

Gem. § 44 Abs. 4 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) darf die
Stadt Hagenow zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden,
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben
und annehmen.

Über die Spenden, Schenkungen oder ähnlichen
Zuwendungen ist jährlich ein Spendenbericht bzw.
eine Übersicht zu erstellen, in welchem die Geber, die
Zuwendungen und die Zuwendungszwecke ersichtlich
sind.

Im Jahr 2021 sind Spenden in Höhe von 5.138,10 EUR
eingegangen, hierbei handelt es sich um Geldzuwen-
dungen.

Der Bericht wird auf der Internetseite der Stadt Hage-
now im Downloadcenter unter „Bekanntmachungen
und Sonstiges“ veröffentlicht.

Pszczolka
Leiterin der Stadtkasse
Finanzen/Allg. Verwaltung/Bürgerservice

Der Stellvertreter des Bürgerbeauftragten
kommt nach Hagenow

Anmeldungen für den Sprechtag
sind jetzt möglich

Der Stellvertreter des Bürgerbeauftragten des Landes
Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Stefan Heidig, wird am
16. Februar 2022 den nächsten Sprechtag in Hagenow
durchführen, soweit es die Corona-Pandemie zulässt.
Er wird sich vor Ort den Fragen der Bürger stellen und
Anregungen, Bitten und Beschwerden entgegenneh-
men. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet er um tele-
fonische Anmeldung über sein Büro in Schwerin, Telefon
0385 5252709. Der Sprechtag findet in der Stadtverwal-
tung, Lange Straße 28-32, statt.

Der Bürgerbeauftragte kann helfen, wenn es Probleme
mit der öffentlichen Verwaltung im Land gibt und Rech-
te der Bürger verletzt wurden oder zu wahren sind. Er
und seine Mitarbeiter beraten und unterstützen auch in
sozialen Angelegenheiten.

Im persönlichen Gespräch beim Sprechtag lassen sich
Anliegen oft leichter und besser darlegen. Der Bürger-
beauftragte prüft dann, unterstützt von den Fachleuten
seines Teams, ob und wie Unterstützung und Hilfe gege-
ben werden können.

Hilfreich ist es, wenn Unterlagen - wie Bescheide und
Schriftwechsel mit den Behörden - zum Termin mitge-
bracht werden.

Der Bürgerbeauftragte ist vom Landtag Mecklenburg-
Vorpommerngewählt und in derAusübung seinesAmtes
unabhängig. Nicht tätig werden darf er in Angelegen-
heiten zwischen Privatpersonen, wenn ein Gerichtsver-
fahren anhängig ist oder die Überprüfung einer gericht-
lichen Entscheidung begehrt wird.

Der Bürgerbeauftragte Matthias Crone, ausgebildeter
Jurist, ist seit dem 1. März 2012 im Amt und führt regel-
mäßig Sprechtage im ganzen Land durch.

Hinweis zur Räum- und Streupflicht

Um gefährlichen Situationen in der Wintersaison vorzu-
beugen, möchten wir die Grundstückseigentümer auf
die Erfüllung Ihrer Anliegerpflichten hinweisen.

§ 8 der Straßenreinigungssatzung der Stadt Hagenow
vom 02.02.2017 regelt die Übertragung der Schnee- und
Glättebeseitigung von Straßenteilen auf die Eigentümer
der anliegenden Grundstücke.

Grundstückseigentümer sind verpflichtet, den an ihr
Grundstück grenzenden Geh- und/oder Radweg bzw.
Teile der Fahrbahn von Schnee zu befreien und bei Glät-
te mit abstumpfenden Mitteln zu streuen.

Die Straßenreinigungssatzung der Stadt Hagenow sieht
vor, dass Schnee und Glätte in der Zeit von 8:00 Uhr bis
20:00 Uhr unverzüglich nach beendetem Schneefall bzw.
nach der Glätteentstehung zu beseitigen sind. Nach
20:00 Uhr entstandener Schnee oder Glätte ist bis spätes-
tens 8:00 Uhr des darauffolgenden Tages zu beseitigen.

Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg aus-
gewiesenen Gehwege sind zu räumen. Als Gehweg gilt
auch ein begehbarer Seitenstreifen oder ein Streifen der
Fahrbahn, wenn auf keiner Straßenseite ein Gehweg
besonders abgegrenzt ist. In verkehrsberuhigten Stra-
ßen ist die halbe Breite der Fahrbahn zu räumen/streuen.

Das Team Ordnung und Soziales der Stadt Hagenow
empfiehlt, dass auf Gehwegen eine Mindestbreite von
1,50 m freigeräumt wird. Im Bereich von Haltestellen
und Fußgängerüberwegen muss bis zur Bordsteinkan-
te geräumt und gestreut werden. Passanten können so
ohne Gefährdung das Verkehrsmittel erreichen und ver-
lassen und die Straße überqueren.

Weitere Informationen zur Räum- und Streupflicht erhal-
ten Sie auf der Internetseite www.hagenow.de (unter
dem Punkt „Service für Bürger“ – „Downloadcenter“ –
„Satzungen“) oder bei der Stadt Hagenow während der
Sprechzeiten.

Stadt Hagenow
FB III Bauen, Ordnung,
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bekanntmachung der Schiedsstelle
Sprechtage: Montag 14.03.2022

Montag 16.05.2022

Die Sprechzeiten finden nach vorheriger telefonischer
Terminabsprache zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr
statt.
Tel.-Nr.: 03883 / 623-126 oder 03883 / 623-0

Ort: 19230 Hagenow
Lange Straße 28–32
Rathaus, 2. OG, Raum 304

gez. Feuersenger
Fachbereich III, Team Ordnung und Soziales
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Hagenower Blätter 7

Baumaßnahmen der Stadt Hagenow
Projekte am Campus Kietz:

Hortgebäude mit Multifunktionsraum/ Mensa:

Der Rohbau des Gebäudes, in dem künftig 195 Hortkin-
der betreut werden, ist fertiggestellt.
Durch Materiallieferprobleme konnten die Zimmerer-
arbeiten und im Zusammenhang stehend die Dachab-
dichtungsarbeiten noch nicht abgeschlossen werden.
Das Material ist inzwischen geliefert und der Dachauf-
bau erfolgt abhängig von der Witterung.
Der Einbau der Fensterelemente wurde zum 22.12.21
fertiggestellt und die Gebäudehülle ist geschlossen.
Seit dem 27.12.21 läuft die Baubeheizung über den
gelegten Fernwärmeanschluss, so dass der Rohbau von
innen trocknen kann.
Bezüglich der technischenMedien ist zu vermerken, dass
die notwendige 2. Trafostation geliefert und aufgebaut
worden ist. Die Gewerke der Technischen Gebäudeaus-
rüstung haben am 03.01.22 mit der Arbeit begonnen.
Für die Ausbaugewerke Trockenbau, Estricheinbau,
Fliesenlegerarbeiten und Innenputzarbeiten sind die
öffentlichen Ausschreibungen durchgeführt worden
und die Zuschläge erteilt worden.
Derzeit wird die Ausschreibung des Loses Freianlagen
vorbereitet.

Ersatzneubau der Europaschule mit Sporthalle:

Die Grundsteinlegung für den Neubau der Europaschu-
le fand am 18.11.2021 statt, wie bereits in der letzten
Ausgabe der Hagenower Blätter berichtet wurde.
Zum Bauablauf ist zu vermerken, dass die ersten Erd-
geschosswände im Regionalschulteil errichtet wurden,
die Bodenplatte des Grundschulteils wurde noch im
Dezember 2021 betoniert. Die Maurerarbeiten der Erd-
geschosswände beim Grundschulteil haben begonnen.
Der Ersatzneubau der Schule ist bis zum Ende 2023
fertigzustellen. Danach erfolgt erst der Rückbau der
Bestandsschule, bevor dann auf dem betreffenden Bau-
feld der Neubau der 3-Feld-Sporthalle begonnen wer-
den soll. Der entsprechende Fördermitteleinsatz für die
Investition Sporthalle steht derzeitig noch nicht fest.

Weitere Baumaßnahmen an Grundstücken und
Gebäuden der Stadt:

Stadtschule am Mühlenteich - Freianlagen

Mit der Planung Freianlagengestaltung einschl. der
Mauer entlangdesMühlenteicheswurde imRahmender
Städtebauförderung begonnen. Die ersten Planungsab-
stimmungen mit den Nutzern (Schule) sind erfolgt, die
Planung wird im 1. Quartal 2022 für die Beantragung
der Städtebaufördermittel erstellt. Die Neugestaltung
des Schulhofes soll möglichst noch im Jahr 2022 begon-
nen werden.

Straßen- und Tiefbaumaßnahmen:

Park-Ride/Bike–Platz Hagenow Land:

Ein Teil der Fördermittel konnten bereits fristgerecht
Abgerufen werden. Die Ausstattung des Park & Ride-
Platzes erfolgt im ersten Halbjahr. Der Aufbau Sammel-
schließanlage für Fahrräder erfolgt ab der 10. Kalender-
woche.

Hinsichtlich des barrierefreien Zugangs hat die Stadt
auf Anfrage von der Deutschen Bahn, Station und Ser-
vice AG, am 29.11.2021 eine Mitteilung erhalten, dass es
zur Planung einer Rampenanlage einen erneuten Vor-
Ort-Termin im Januar geben wird.

Willkommensplatz am Parkplatz Teichstraße:

Die Arbeiten am Willkommensplatz wurden im Dezem-
ber fertiggestellt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie
und der Witterungsbedingungen wurde die feierliche
Übergabe in den März 2022 verlegt.

Wohnbauflächenentwicklung im B-Plan Nr. 7
„Eigenheimbau Hagenow Heide“ 2. Bauabschnitt:

Die tiefbautechnische Erschließung im Gebiet, in dem
26 Einzel- bzw. Doppelhäuser durch private Bauinter-
essenten entstehen sollen, ist fast abgeschlossen. Für
die Hochbaureife steht Bauwasser und Baustrom zur
Verfügung. Die Straßen- und Tiefbauarbeiten werden
kontinuierlich fortgesetzt. Derzeit erfolgen die Straßen-
bauarbeiten.

Neugestaltung des Lindenplatzes:

Die Umverlegungsarbeiten für Trinkwasser, Gas und
Elektro sind weitestgehend abgeschlossen. Zurzeit führt
die ausführende Firma Arbeiten an der Umverlegung
des Regenwasserkanals aus.
Auf Grund der anhaltenden Covid-19-Pandemie kommt
es zu Lieferverzögerungen und einer erheblichen Preis-
erhöhung der Frachtkosten für die Naturstein-Liefe-
rung, welche für die Gestaltung des Lindenplatzes
benötigt wird.
Ein kontinuierlicher Bauablauf zur Wiederherstellung
der Pflasterung kann so nicht gesichert werden. Derzeit
wird ein provisorischer Deckenschluss in Betracht gezo-
gen, um die Verzögerungen bis zur Lieferung des benö-
tigten Natursteinmaterials zu überbrücken.

FB III
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8 Hagenower Blätter

Zwei Freizeiten in den Winterferien im Schloss Dreilützow
Feuer und Flamme / Schönes Herstellen & Lecker Essen

Winterferien alleine zu Hause, das muss nicht sein!
Schloss Dreilützow organisiert zwei Ferienfreizei-
ten mit unterschiedlichen Programmschwerpunk-
ten für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren. Für jeweils
drei Übernachtungen von Sonntagabend bis zum
Mittwochmittag, in der ersten und der zweiten
Winterferienwoche, können Eltern ihre Kinder ab
sofort im Schloss Dreilützow anmelden.
In den jeweils vier Tagen und drei Nächten ist viel
Zeit für Aktionen und Gemeinschaft. Überschrieben
sind die beiden Freizeiten mit den Titeln „Feuer
und Flamme“ sowie „Schönes Herstellen & Lecker
Essen“. Eine etwas genauere Beschreibung der bei-

den Freizeiten finden Interessierte auf der Internet-
seite von Schloss Dreilützow.
Wie so vieles derzeit, hängt auch dieses Vorhaben
an den dann geltenden Coronaregelungen. Ohne
Vorlauf und Planung findet solch eine Freizeit für
Kinder nicht statt. Daher jetzt planen und anmel-
den! Der Schlossgeist Dieter freut sich, wenn Kinder
in den Ferien bei ihm zu Gast sind.
Vorbereitet und begleitet werden die Tage von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Schloss Drei-
lützow.
Email: kontakt@schloss-dreiluetzow,
Telefon: 038852-50154

Arbeitsmarkt zum Jahreswechsel von Corona unbeeindruckt
Hohe Dynamik setzt sich im 4. Quartal 2021 fort

Bereits im 3. Quartal 2021 hatte der Geschäftsstellen-
bereich Hagenow mit einer Abnahme der Arbeits-
losigkeit von knapp 14% eine beachtliche Dynamik
entwickelt. Diese setzte sich mit 13,8% im letzten
Quartal des Jahres fort, so dass Hagenow, zusammen
mit dem Geschäftsstellenbereich Grevesmühlen, mit
4,6 % die niedrigste Arbeitslosenquote in Westmeck-
lenburg aufweist. Diese liegt mit 0,5 Prozentpunkten
unter dem Bundesdurchschnitt. Die Differenz betrug
zum 31.12.2019 0,1 Prozentpunkte und stieg 2020
auf 0,2 Prozentpunkte.
Unsere Region hat sich im Corona Zeitraum besser
entwickelt als der Bundesdurchschnitt!
Ursachen dafür mögen sein, dass unsere Wirtschafts-
struktur kleinteilig und auf den regionalen Markt
ausgerichtet ist. Dort, wo es internationale Verflech-
tungen und Handelsbeziehungen gibt, wie in der

Ernährungsindustrie, gehört diese Branche zu den
Coronagewinnern.
Für diese Unternehmen ist es jedoch von entschei-
dender Bedeutung, wie sich die Energiepreise wei-
terentwickeln. Das Geschäftsmodell der Ernährungs-
branche basiert auf einer gesunden Umwelt. Trotz-
dem sollten die betriebswirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen durch einen ideologisierten, politischen
Willensbildungsprozess nicht so gestaltet werden,
dass die Energiekosten mit den Arbeitskosten in
einen direkten Wettbewerb eintreten. Dies führt auf
Dauer nicht nur zu Rationalisierungsschüben, son-
dern zu Produktionsverlagerungen. Das könnte für
den Raum Westmecklenburg, wo die energieinten-
sive Ernährungsindustrie Leitbranche ist, strukturelle
Verwerfungen nach sich ziehen.

R. Masche
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Hagenower KaleidoskopHagenower Kaleidoskop
Da man sowieso denkt, sollte man gleich positiv denken.

Herzliche Glückwünsche und alles Gute zum Geburtstag!Herzliche Glückwünsche und alles Gute zum Geburtstag!
Die Stadt Hagenow gratuliert allen Altersjubilaren:

Herr Manfred Borngräber zum 75.Herr Manfred Borngräber zum 75.
Frau Elke Wieth zum 75.Frau Elke Wieth zum 75.
Herr Bernd Fentzahn zum 75.Herr Bernd Fentzahn zum 75.
Frau Ilsemarie Baumgart zum 75.Frau Ilsemarie Baumgart zum 75.
Herr Horst Gust zum 75.Herr Horst Gust zum 75.
Herr Hans Koch zum 75.Herr Hans Koch zum 75.
Herr Horst Hirt zum 75.Herr Horst Hirt zum 75.
Frau Renate Strunk zum 75.Frau Renate Strunk zum 75.
Herr Siegfried Kowalke zum 75.Herr Siegfried Kowalke zum 75.
Herr Wilfried Brüch zum 75.Herr Wilfried Brüch zum 75.
Frau Erika Schmedemann zum 75.Frau Erika Schmedemann zum 75.
Frau Edeltraut Banthin zum 75.Frau Edeltraut Banthin zum 75.
Herr Lothar Burmeister zum 70.Herr Lothar Burmeister zum 70.
Herr Reinhold Hackel zum 70.Herr Reinhold Hackel zum 70.
Frau Karin Hübner zum 70.Frau Karin Hübner zum 70.
Frau Dörte Eigenauer zum 70.Frau Dörte Eigenauer zum 70.
Herr Werner Weber zum 70.Herr Werner Weber zum 70.
Herr Klaus Münn zum 70.Herr Klaus Münn zum 70.
Herr Bernd Schulz zum 70.Herr Bernd Schulz zum 70.
Frau Sabine Wolkenstein zum 70.Frau Sabine Wolkenstein zum 70.
Herr Jürgen Menzel zum 70.Herr Jürgen Menzel zum 70.
Frau Christel Bahlhorn zum 70.Frau Christel Bahlhorn zum 70.
Frau Erika Stüwe zum 70.Frau Erika Stüwe zum 70.
Frau Emma Petuchow zum 70.Frau Emma Petuchow zum 70.
Frau Brigitte Link zum 70.Frau Brigitte Link zum 70.
Frau Gudrun Ruhnke zum 70.Frau Gudrun Ruhnke zum 70.
Herr Günther Dehne zum 70.Herr Günther Dehne zum 70.
Herr Jürgen Wollinski zum 70.Herr Jürgen Wollinski zum 70.
Herr Dietmar Grindel zum 70.Herr Dietmar Grindel zum 70.
Frau Edelgard Buck zum 70.Frau Edelgard Buck zum 70.
Herr Harald Laabs zum 70.Herr Harald Laabs zum 70.

Frau Waltraut Strobel zum 90.Frau Waltraut Strobel zum 90.
Frau Ingeborg Salomon zum 90.Frau Ingeborg Salomon zum 90.
Frau Eva-Maria Nowitzki zum 90.Frau Eva-Maria Nowitzki zum 90.
Frau Ella Becker zum 90.Frau Ella Becker zum 90.
Herr Hans-Christian Hilberling zum 90.Herr Hans-Christian Hilberling zum 90.
Frau Hanna Abend zum 85.Frau Hanna Abend zum 85.
Frau Christa Sauer zum 85.Frau Christa Sauer zum 85.
Frau Anna Pietsch zum 85.Frau Anna Pietsch zum 85.
Frau Christa Nolting zum 85.Frau Christa Nolting zum 85.
Frau Ingrid Berg zum 85.Frau Ingrid Berg zum 85.
Frau Grete Dollerschell zum 85.Frau Grete Dollerschell zum 85.
Frau Hannelore Bohl zum 85.Frau Hannelore Bohl zum 85.
Herr Fritz Mauch zum 85.Herr Fritz Mauch zum 85.
Frau Christel Rammin zum 80.Frau Christel Rammin zum 80.
Frau Irene Schulze zum 80.Frau Irene Schulze zum 80.
Herr Klaus Schmülling zum 80.Herr Klaus Schmülling zum 80.
Frau Helga Potlitz zum 80.Frau Helga Potlitz zum 80.
Frau Lisa Timm zum 80.Frau Lisa Timm zum 80.
Frau Karin Wohlgemuth zum 80.Frau Karin Wohlgemuth zum 80.
Frau Gerda Ridder zum 80.Frau Gerda Ridder zum 80.
Frau Ingrid Hopfer zum 80.Frau Ingrid Hopfer zum 80.
Frau Herta Siefke zum 80.Frau Herta Siefke zum 80.
Frau Brigitte Stuff zum 80.Frau Brigitte Stuff zum 80.
Herr Peter Elsbeck zum 80.Herr Peter Elsbeck zum 80.
Herr Werner Rammoser zum 80.Herr Werner Rammoser zum 80.
Herr Siegfried Becker zum 80.Herr Siegfried Becker zum 80.
Frau Dorothea Oertel zum 80.Frau Dorothea Oertel zum 80.
Frau Christine Weiß zum 75.Frau Christine Weiß zum 75.
Frau Irmtraud Bosecke zum 75.Frau Irmtraud Bosecke zum 75.
Herr Gerhard Wojatzky zum 75.Herr Gerhard Wojatzky zum 75.
Frau Christel Mennerich zum 75.Frau Christel Mennerich zum 75.
Herr Vitali Schestopalov zum 75.Herr Vitali Schestopalov zum 75.
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10 Hagenower Blätter

Tel. 03883 722621
info@freizeithaus-hagenow.de

Feriencamps 2022Feriencamps 2022
Winterferien
„DAS Mädchencamp!“ vom 07.02. bis 11.02.22
Ein typisches Mädchencamp erwartet euch in dieser Wo-
che. Wir werden jeden Tag aus dem Nähkästchen zau-
bern und uns schicke, überraschende Kleidungsstücke
und Accessoires nähen. Am Abend wenn die Nähma-
schinen ruhen, geht es für uns mit Entspannungsabend,
Schminkkurs und sportlichen Aktionen weiter!! Schnell
anmelden, der Kurs ist immer sofort ausgebucht, weil
Spaß und Erfolg garantiert sind!

Kosten: 120 € I ab 10 Jahre

„Abenteuer im Freizeithaus“
vom 14.02. bis 16.02.22

Viele schöne Dinge und Erlebnisse werdet ihr an diesen
drei Tagen erfahren! Kleine Mutproben, lustige Spiele
und coole neue Freunde kennenlernen. Also seid da-
bei! Kosten: 60 € I ab 8 Jahre

Sommerferien
„Anglerferiencamp“
vom 04.07. bis 08.07.22
Wasseruntersuchungen,
Fische fangen, baden ge-
hen und grillen gehören
dazu, wie auch eine Men-
ge Spaß im Wasser und
an Land! Gedacht für alle
Kinder, die gern die Tier-
welt unter Wasser erforschen
oder einen Fisch unter fachli-
cher Aufsicht angeln möchten!
Ein richtiges Anglercamp -
Frühangeln, Nachtangeln, Tagangeln und immer et-
was Neues dabei erleben und lernen! Natürlich gehen
wir auch baden - versprochen!

Kosten: 90 € I ab 10 Jahre

„Landpartie“ vom 11.07. bis 15.07.22
Mit einem Bus geht es übers Land! Wir schauen uns
viel auf Feldern und Gärten um, nehmen tolle Koch-
ideen mit und werden diese am Abend in der Küche
des Freizeithauses gleich ausprobieren. Unser Mot-
to in dieser Woche: Reisen, Erleben, Kochen! Und bei
„Erleben“ möchten wir wirklich richtig viel erleben!
Lasst euch also überraschen!

Kosten: 140 € I ab 9 Jahre

„Auf nach Tecklenburg“
vom 01.08. bis 05.08.22

Hinein ins Vergnügen! Es erwarten euch 5 tolle Tage in
einer Jugendherberge. Spiel, Spaß und Spannung sind
mitgebucht :) Wir gehen auf Wanderschaft, erleben
einen Rittertag und besuchen einen Erlebnispark! Wir
verraten nicht alle Aktionen – versprochen wird aber
eine flotte Woche! Kosten: 250 € I ab 10 Jahre

Herbstferien
„Gleis ¾- Eintritt ins ASB Freizeithaus“

vom 10.10. bis 14.10.22
„Accio Jungs und Mädels“, das Feriencamp für alle
Muggels, die schon immer mal nach Hogwarts woll-
ten! Eine Woche lang dreht sich alles um Hufflepuff,
Ravenclaw und Co. Lasst euch überraschen in welches
der vier Häuser euch der sprechende Hut steckt und
dann lernen wir Zaubersprüche, werden kreativ, brau-
en Zaubertränke und spielen Quidditch. Dafür brau-
chen wir natürlich unbedingt unseren eigenen Besen,
wie den Nimbus 2000. Tretet im trimagischen Turnier
gegen die anderen Häuser an und lasst euch einfach
verzaubern von vielen magischen Momenten.

Kosten: 100 € I ab 9 Jahre

Kreative Wochenenden
für Kurzurlauber

Kochkurs „Nimm ein Ei mehr!“
vom 17.03. bis 18.03.22

Ob das Huhn oder das Ei zuerst da war, wissen wir
nicht, aber wir tummeln uns auf dem Hühnerhof!
Geflügelfleisch, Eier… und vieles mehr

Kosten: 17 € I ab 10 Jahre

„So ein Zirkus“ vom 25.03. bis 26.03.22
Teller drehen sich in der Luft, Diabolos fliegen me-
terhoch, Hula Hoop reifen kreisen glitzernd und

kleine Akrobaten turnen – Manege frei im ASB Frei-
zeithaus!
Wir tauchen zwei Tage in die Zirkuswelt ein und dabei
wird es nicht nur sportlich, sondern auch richtig lustig.
Wer kann mit den meisten Bällen jonglieren, wer
balanciert am längsten auf dem Seil und wer ist der
lustigste Clown in der Gruppe? All das und noch mehr
werden wir ausprobieren!

Kosten: 17 € I ab 10 Jahre

Schneiderkurs „Überall Tiere“
vom 22.04. bis 23.04.22

Als Kissen oder Türstopper – sie sehen immer sehr schön
aus! Oder auch als Kuschelkissen gut zu nutzen! Kos-
ten: 17 € I ab 9 Jahre

„Eine Reise in die DINO-Welt“
vom 13.05. bis 14.05.22

In einem Land vor unserer Zeit wurde die Welt von
riesigen Lebewesen bevölkert. Aber wie lange ist das
her? Wie sahen die Dinos überhaupt aus? Gibt es noch
heute Spuren von den Urzeitriesen? Würde ein Dino in
unser Freizeithaus passen und in unseren Betten schla-
fen können? Wir machen eine „kleine“ Zeitreise und
tauchen ein in die Welt der Dinos.

Kosten: 17 € I ab 9 Jahre
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„Torten, Torten“ am 07.05.22
Wir backen den ganzen Tag! Na, was wohl – natür-
lich keine kleinen Kuchen oder Cupcakes. Nein! Jeder
seine eigene Torte! Gestal-
ten diese mit Zuckerwerk
– ganz fachmännisch und
pünktlich zum Muttertag
könnt ihr diese dann auf
dem Kaffeetisch präsentie-
ren! Wow, cool was?
Kosten: 10 € I ab 10 Jahre

Kochkurs „Bärenstark
– alles Erdbeere
oder was?!“

vom 10.06. bis 11.06.2022
Diese süßen, roten Früchtchen gibt es im Glas, auf
dem Teller oder in der Backform, mit Schokolade
oder etwas schärfer. Pizza, Bowle, Spieße – für jede
Naschkatze ist etwas dabei. Ihr werdet staunen, was
man mit Erdbeeren alles kochen kann!

Kosten: 20 € I ab 9 Jahre

„Hula Hoop“ vom 16.09. bis 17.09.2022
Traditionen sollte man bewahren, deshalb kommen
auch dieses Jahr wieder alle Hula-Hoop-Fans zum
großen gemeinsamen Training zusammen. Wir tau-
schen uns über Tipps und Tricks aus, lernen ein paar
neue Moves und wer weiß, vielleicht erarbeiten wir
sogar unsere ganz eigene Choreografie! Sichert euch
einen der heißbegehrten Plätze.

Kosten: 17 € I ab 8 Jahre

Die Kreativwerkstatt öffnet
ihre Türen! Kommt zu den
Tagesangeboten am...

08.02.2022 „Seife gießen“!
Kleine, feine, duftende Seifenstückchen entstehen in
unserer Kreativwerkstatt. Du entscheidest über Farbe
und Duft und schon hast du ein kleines Mitbringsel für
das Badezimmer daheim.

Kosten: 3 € I ab 8 Jahre

09.02.2022 „Kaleidoskop bauen“
Was für ein Farbenspiel! Mit dem Blick durch dein selbst-
gebasteltes Kaleidoskop entdeckst du jedes Mal ein
neues, bezauberndes Muster.

Kosten: 2 € I ab 9 Jahre

10.02.2022
„Entspannung pur – Basteln und Erleben“
Machen wir heute mal ein bisschen was für die Seele.
Dafür basteln wir ein kleines Helferlein, das dich ab so-
fort begleiten kann und probieren gleich mal ein paar
Entspannungstipps aus.

Kosten: 2,50 € I ab 8 Jahre

11.02.2022 –
„Vogelfutterglocken basteln“
Tischlein deck‘ dich – aber nicht für uns, sondern unse-
re heimischen Singvögel! Wir schauen mal, wer hier al-
les so durch die Lüfte flattert und basteln eine kleine
Futterstation für sie. Kosten: 3 € I ab 9 Jahre

FAMILIENANGEBOT!
Klangschalenentspannung einmal in Familie erleben!

Die Massage mit Klängen aus Schalen und Instrumenten ist eine wunderbare Entspannungsmethode
für Kinder und Erwachsene – also für die ganze Familie! Es ist faszinierend zu erleben, welche Kraft
diese Klangschalenschwingungen haben. Durch ihre sanften Schwingungen und melodischen Klän-
gen kann eine wohlige Entspannung für Körper, Geist und Seele erlebt werden. Man muss es selbst
erleben, damit man den Zauber der Klangschalen versteht.
Und ihr könnt dies gemeinsam mit euren Eltern und Geschwistern – also in Familie – in diesen Winter-
ferien erleben und ausprobieren! Wir haben dazu extra für euch die Entspannungspädagogin, Kers-
tin Jenß, aus Schwerin eingeladen!

Wann? Fragt ihr! Am Donnerstag, 10.02.2022 von 15.30 bis 17.00 Uhr
ODER
am Montag, 14.02.2022 von 16:30 bis 18:00 Uhr

Was brauche ich? Fragt ihr! Lockere, bequeme Kleidung und dicke Socken an den Füßen

Was muss ich beachten? Fragt ihr!
Ihr dürft Mutti oder Vati oder Oma oder Opa und Geschwister
mitbringen. Wichtig: alle Teilnehmer sollten nicht unter 8 Jahren
sein oder schon die 2. Klasse besuchen!

Was kostet es? Fragt ihr! Pro Person für Kinder 8 € und für Erwachsene 13 €
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Neues aus der Stadtbibliothek Hagenow

Pläne für das neue Jahr haben wir einige, aber
Voraussetzung dafür ist, dass endlich, endlich
die Corona-Zahlen sinken, und wir die Stadtbi-
bliothek wieder für alle normal öffnen dürfen.
Nachdem schon einiges in der Stadtbibliothek
in den letzten Wochen umgeräumt wurde, soll
nun der Digitale Experimentierraum Gestalt an-
nehmen. Im Rahmen des Smart-City-Projektes
der Stadt Hagenow wird interessierten Bürgern,
Verbänden, Unternehmern und Bildungs- und
Freizeiteinrichtungen dort
die Möglichkeit gegeben,
neue digitale Technik aus-
zuprobieren und zu nutzen.
Haben Sie schon einmal
mit einem 3D-Drucker ge-
arbeitet? Möchten Sie eine
360°-Kamera testen? Möch-
ten Sie einmal in die 3D-
Spielewelt mit Oculus oder
PS4 Pro eintauchen? Oder suchen Sie einen Vi-
deokonferenzraum, in dem Sie via Live-Über-
tragung Gruppenseminare abhalten können?
All das und noch so einiges mehr wird es bald
im Digitalen Experimentierraum der Stadtbib-
liothek Hagenow geben.
Zahlreiche Schüler und Schülerinnen konnten ja
schon im vergangenen Jahr unsere kleinen Ro-
boter kennenlernen und mit unse-
rem neuen Fundus an Legotechnik
erste Schritte im Programmieren
realisieren. Die bereits vorhandene
Technik verdanken wir dem Sofort-
hilfeprogramm Vor Ort für Alle für
zeitgemäße Bibliotheken in ländli-
chen Räumen und dem Förderpro-
gramm „WissensWandel. Digital-

programm für Bi-
bliotheken und
Archive innerhalb von Neustart Kultur“. "Vor
Ort für Alle" ist ein Projekt des Deutschen Bi-
bliotheksverbands (dbv) im Rahmen des Pro-
gramms "Kultur in ländlichen Räumen" der Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM). Das Programm Wissenswandel
ist Teil des Rettungs- und Zukunftsprogramms
NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bun-

desregierung für Kultur
und Medien (BKM). Es leis-
tet einen Beitrag dazu, die
Folgen der Corona-Pande-
mie für Bibliotheken und
Archive zu mildern.
Wir freuen uns schon dar-
auf, wenn wir endlich mit
all dem vielen Neuen in der
Stadtbibliothek so richtig

durchstarten können. Wir sind uns sicher, an
Nachfrage wird es dann nicht fehlen.
Da können wir Unterstützung brauchen: Wer
also Lust hat, sich zum Digitallotsen ausbilden
zu lassen, um anschließend anderen den Weg
in die digitale Welt zu ebnen, kann sich ger-
ne in der Stadtbibliothek melden (stadtbiblio-
thek@hagenow.de oder per Telefon 72 10 62).

Demnächst wird es fünf kos-
tenfreie Wochenend-Works-
hops geben, in denen jede
Menge Nützliches zu mo-
bilen Endgeräten, Sozialen
Medien, PC-Grundlagen, Di-
daktik, Daten- und Verbrau-
cherschutz vermittelt wird.
Geleitet werden die Work-
shops von dem erfahrenen

vhs-Dozenten Klaus Schwerter und der vhs-Lei-
terin Regine Herbrik.
Für alle, die Digitallotsin und -lotse werden wol-
len, aber technisch nicht gut ausgestattet sind,
stehen Smartphones und Tablets leihweise zur
Verfügung.
Damit diese ‚Zukunft‘ bald beginnen kann, wün-
schen wir Ihnen und uns einen guten Start in
dieses neue, hoffentlich normalere Jahr 2022,

Ihr Team aus der
Stadtbibliothek Hagenow

Fotos: Bibliothek Hagenow
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Viezer Weihnachtsmann auf Tour durch Viez
Pandemiebedingt entschloss sich der
Ortsbeirat schweren Herzens die geplan-
te Weihnachtsfeier für Jung und Alt ab-
zusagen. Vor allem unsere Jüngsten wa-
ren darüber sehr traurig, denn in den letz-
ten Jahren genossen sie die Stunden mit
Ihren Angehörigen bei Kaffee und Kuchen,
untermalt durch ein kleines Weihnachts-
programm.
Daher entschloss sich der Ortsbeirat zu
einer vorweihnachtlichen Alternative für
die Viezer Kinder.
Im Umfeld des Viezer Dorfgemeinschafts-
hauses wurde ein Weihnachtsbaum aufge-
stellt und mit einem Flyer wurden die Kin-
der aufgefordert, diesen Baum mit selbst-
gebasteltem Baumschmuck zu bestücken.
Außerdem wurde angekündigt, dass sich
der Weihnachtsmann am 4. Advent für die-
se kleine Mühe bei den Kindern bedan-
ken wird.
Und so kam es dann auch. Viele Kinder
verschönerten die aufgestellte Tanne mit
kreativen Basteleien. Der Weihnachtsmann
machte sein Versprechen war, ging am 4.
Advent durch die Ortschaft und verteilte an
die fleißigen Kinder eine kleine vorweih-
nachtliche Aufmerksamkeit. Freudige Kin-
deraugen erwarteten ihn bereits und nah-
men ihr kleines Geschenk entgegen, als er
an die Türen klopfte.
Auch diese Aktion zeigte wieder einmal -
trotz Pandemie lebt unsere dörfliche Ge-
meinschaft. Auch in diesen schweren Zei-
ten engagieren sich viele Viezerinnen und
Viezer für das Gemeinwohl und den sozia-
len Zusammenhalt auf anerkennende Art
und Weise.
Der Ortsbeirat möchte sich für das groß-
artige Engagement, die Ausdauer und den
Fleiß in schwieriger Zeit bei allen Mitstrei-
terinnen und Mitstreitern herzlich bedan-
ken.
Ebenso möchte der Ortsbeirat an dieser
Stelle noch einmal Danke sagen, bei allen
seinen Unterstützern, Sponsoren und Hel-
fern für die geleistete Hilfe und Unterstüt-
zung in diesem Jahr. Dank gilt auch der
Stadtverwaltung Hagenow und dem Stadt-
bauhof für eine verantwortungsbewusste
und effektive Zusammenarbeit.
Diese vorweihnachtliche Aktion war der
Abschluss eines, wieder einmal, von Coro-
na beeinflussten Jahres in unserem Dorf.
Viele Veranstaltungen mussten abgesagt
werden. Deshalb freuen wir uns auf das
neue Jahr, in der Hoffnung alle geplan-
ten Veranstaltungen in altbewährter Wei-
se, gepaart mit kreativ Neuem durchfüh-
ren zu können. Hierzu lädt der Ortsbeirat
schon heute ganz herzlich ein.

Der Ortsbeirat wünscht allen Viezerinnen
und Viezern und oben angeführten Unter-
stützern für 2022 Erfolg und Gesundheit.

Holger Fitzner, Ortsbeiratsvorsitzender

Foto: H. Fitzner
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Die Einführung der landesweiten EhrenamtsKarte
in Mecklenburg-Vorpommern

ALLE JAHRE WIEDER

Rund 600.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern en-
gagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit und leisten so
einen großen Beitrag für den Zusammenhalt in unserem
Bundesland. Sie setzen sich mit Herzblut, Überzeugung
und Elan in den verschiedensten Bereichen ein, unter an-
derem in Vereinen, bei der Feuerwehr, in der Politik, in der
Nachbarschafts- und Flüchtlingshilfe, im Hospiz. Um das
Ehrenamt im Land zusätzlich zu würdigen und Danke zu
sagen, wurde auf Initiative des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern die Ehrenamtskarte eingeführt.
Die EhrenamtsKarte ist personengebunden und nur in Ver-
bindung mit einem Lichtbildausweis grundsätzlich landes-
weit gültig.
Mit der EhrenamtsKarte kann man in einigen Geschäf-
ten günstiger einkaufen oder man zahlt weniger Eintritt.
Zahlreiche Partner von landeseigenen Einrichtungen über
Freizeitsparks, Restaurants, Einzelhändler bis hin zu Kran-
kenkassen, Sportvereinen oder Autovermietungen bieten
Vergünstigungen und attraktive Angebote an.
Die EhrenamtsKarte erhalten Ehrenamtliche, die
 sich mindestens 5 Stunden in der Woche bzw.

250 Stunden im Jahr engagieren
 dies während der letzten 3 Jahre kontinuierlich

getan haben (bei Jugendlichen zwischen 14 und
17 Jahren ein Jahr)

 mindestens 14 Jahre alt sein
 sich freiwillig und ohne Bezahlung für das

Gemeinwohl einsetzen (eine Aufwandsentschädigung
ist möglich)

 dies in Mecklenburg-Vorpommern tun und
auch hier wohnen.

Die Antragsstellung kann
durch Vereine, Institutio-
nen, die Kommunen und
andere Körperschaften des
öffentlichen Rechts sowie
durch die Ehrenamtlichen
selbst erfolgen.
Den Antrag kann man
online oder persönlich in
der MitMachZentrale des
Landkreises stellen. Nach
erfolgter Prüfung der An-
träge durch die MitMach-
Zentrale wird die Ehrenamtskarte per Post zugeschickt
oder auf einer Dankveranstaltung feierlich übergeben,
je nach Wunsch.

Gesucht werden noch Partner aus Wirtschaft und Gesell-
schaft, die mit ihrer Unterstützung das Ehrenamt weiter
würdigen und stärken möchten.
Auf der Internetseite www.EhrenamtsKarte-MV.de fin-
det man die Anträge, Informationen zu Partnern, Part-
ner werden und weitere Informationen oder sie fragen
direkt in der MitMachZentrale des Landkreises Ludwigs-
lust-Parchim, unter Trägerschaft des Jugendförderverei-
nes Parchim/Lübz e.V. nach.

Angelika Lübcke
MitMachZentrale
Mehrgenerationenhaus Lübz
19386 Lübz · Schulstraße 8
Tel.: 038731 / 47833 · Mobil: 0173 / 2344041
E-Mail: luebcke@jfv-pch.de

Bis zum letzten Moment hatten alle gebangt: Gibt es in
diesem Jahr endlich wieder eine Weihnachtsfeier im Hage-
nower Kulturverein? Doch dann das Aufatmen: Kurz vor
dem 1. Advent konnten 64 geimpfte und getestete Ha-
genower Kulturfreunde unter Einhaltung der 2 G + - Re-
geln im Kuhstorfer Gasthof „Unter den Linden“ zu ihrer
traditionellen Weihnachtsfeier zusammenkommen. Nach
einer herzlichen Begrüßung durch die Vereinsvorsitzende
und einem schmackhaften Weihnachtsessen musste leider
das geplante Weihnachtsprogramm, das
alle in vorweihnachtliche Stimmung ver-
setzen sollte, ausfallen.
Ein gemeinsames Singen war in diesem
großen Rahmen den Vorgaben entspre-
chend nicht gestattet. Dafür begaben
sich dann alle gleich nach dem Essen auf
einen gemütlichen Rundgang um das
Dorf herum. Danach schmeckte dann der
vomWirt vor dem Gasthof ausgeschenk-
te Glühwein besonders gut. Nachdem
alle diesen Rundgang und einen heißen
Glühwein genossen hatten und in den
Saal zurückkehrten, wurden sie dort be-
reits vom Weihnachtsmann überrascht.
Jeder Kulturfreund musste dem Weih-

nachtsmann ein kleines - oder auch längeres - Gedicht auf-
sagen, bevor er vom Weihnachtsmann ein kleines Weih-
nachtspräsent bekam. Eine gemeinsame Kaffeetafel be-
endete die Weihnachtsfeier.
Die Anwesenden waren froh, in dieser so trostlosen Zeit
endlich wieder einmal zusammenzutreffen, sich wieder-
zusehen und gute Gespräche miteinander führen zu kön-
nen. Etwas Positives in dieser negativen Zeit.

Jutta Langhans
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Neujahrskonzert in der Alten Synagoge verschoben

Weniger Leerstand in Hagenow

MV-Bestattungen Wichmann
eröffnet sein Büro in der Langen Straße 64

Das für den Sonntag, den
9. Januar 2022 angekündig-
te Neujahrskonzert mit der
Klezmer-Band Mischpoke
wurde aufgrund der aktu-
ellen pandemischen Lage
auf Sonntag, den 20. Feb-
ruar 2022 um 19 Uhr ver-
legt. Die im Vorverkauf er-
worbenen Karten behalten
ihre Gültigkeit. Die Karten
für das Konzert um 19 Uhr
sind bereits ausverkauft.
Die Klezmer-Band hat sich
bereit erklärt, ein weiteres Konzert am 20. Februar 2022
um 17.00 Uhr zu geben. Für dieses Konzert gibt es noch
Karten im Vorverkauf.
An diesem Sonntag betritt das Quintett Mischpoke aus
Hamburg gleich zweimal die Bühne, um mit dem aktu-
ellen Programm „Di eyne Velt“ ihre Qualitäten als erst-
klassige Live-Band unter Beweis zu stellen. Das Ensem-
ble besteht seit mehr als 20 Jahren und zeichnet sich
durch Spielfreude, Tempo, Witz und Charme, aber auch
Melancholie und Tiefe aus. Mit Gesang, Klarinette, Gei-

ge, Gitarre, Kontrabass und
Klavier verfügen sie über
eine klangliche Bandbreite
und traditionelle Musik der
osteuropäischen Juden mit
Einflüssen aus Jazz, Klassik
und Weltmusik.
Karten für das Konzert in
der Alten Synagoge gibt es
im Vorverkauf in der Hage-
now-Information, Lange
Straße 79, 19230 Hagenow,
03883/729096, E-mail: ha-
genow-info@hagenow.de.

Auf Grund der aktuell eingeschränkten Kapazitäten
wird es keine Karten an der Abendkasse geben. Die
Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit Anmeldung
und Impf- oder Genesenen-Nachweis und mit einem zu-
sätzlichen negativen Testergebnis möglich; für Perso-
nen mit einer Booster-Impfung, die länger als 14 Zage
zurückliegt, entfällt die Testpflicht.
Bitte informieren Sie sich vorab über die geltenden Co-
rona-Bestimmungen.

Foto: mischpoke, Marion Beckhäuser

Am 12. Januar 2022 war es so weit – das Büro von
MV-Bestattungen Wichmann öffnete seine Türen
in der Hagenower Innenstadt.
Nach Rostock und Berlin ist das Unternehmen nun
auch in Hagenow vertreten.
Seine Aufgaben sieht das Team von MV-Bestat-
tung u.a. in der Betreuung und Begleitung von
Trauernden vom persönlichen Beratungsgespräch
über Erledigung von Formalitäten bis zur Orga-
nisation der Trauerfeier und einer individuellen
Bestattung.
„Wir nehmen uns die Zeit alles zu tun, um den
Abschied mit Würde, Respekt und Mitgefühl
zu begleiten. Und wir haben den Anspruch an
uns selbst: Geht nicht, gibt’s nicht.“ so Roc-
co Wichmann, Geschäftsführer von MV-Be-
stattung.

Folgende Bestattungsarten bietet MV-Bestattung
Wichmann an:
- Erd-, Feuer-, See-Bestattung
- Sozial Bestattung
- Anonym Bestattung
- Weltraum Bestattung
- Diamant Bestattung
- Tree of Life Bestattung
- Kristall Bestattung

Citymanagerin M. Rauhut

24 h telefonisch für Sie erreichbar

unter der Servicenummer

03865-6079992
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Abfuhrtermine Januar/Februar/März 2022

Sorgen auch Sie für Sauberkeit in unserer Stadt! Stellen Sie die
gelben Säcke/gelben Tonnen erst amMorgen des Abfuhrtages bereit!

Ort Altpapier (4-wtl.)

Ort Gelber Sack / Gelbe Tonne

Do, 10.02. / Do, 10.03.2022
Do, 10.02. / Do, 10.03.2022
Do, 27.01. / Do, 24.02.2022
Mo, 31.01. / Mo 28.02.2022
Mo, 31.01. / Mo 28.02.2022
Mi, 26.01. / Mi, 23.02.2022
Fr, 28.01. / Fr, 25.02.2022
Mo, 31.01. / Mo 28.02.2022

240 Liter: Di, 01.02. / 15.02. / 01. 03. / 15.03.2022
1.100 Liter: jeden Dienstag

240 Liter: Di, 01.02. / 15.02. / 01. 03. / 15.03.2022
1.100 Liter: jeden Dienstag

Do, 03.02. / Do, 17.02. / Do, 03.03.2022
Mo, 07.02. / Mo, 21.02. / Mo, 07.03.2022
Mi, 09.02. / Mi, 23.02. / Mi, 09.03.2022
Mi, 09.02. / Mi, 23.02. / Mi, 09.03.2022
Mi, 09.02. / Mi, 23.02. / Mi, 09.03.2022
Mo, 07.02. / Mo, 21.02. / Mo, 07.03.2022

Stadt Hagenow
Hagenow Land
Hagenow Heide
Granzin
Scharbow
Sudenhof
Viez
Zapel

Stadt Hagenow

Hagenow Land

Hagenow Heide
Granzin
Scharbow
Sudenhof
Viez
Zapel

Gottesdienste
der Evangelischen Kirche Hagenow

sonntags 10.00 Uhr

Gottesdienste
der Katholischen Kirche Hagenow

Hagenow sonntags 09:00 Uhr
Lübtheen sonnabends 18:00 Uhr

Ihre Ansprechpartnerin
für regionales Marketing
• Anzeigenwerbung
• Prospektverteilungen
• Onlinemarketing
...und vieles mehr!

Ich bin gern für Sie da!

Franziska Liehr • Mobil: 0162 2090395 • Tel. 03883 6108-8523
E-Mail: franziska.liehr@medienhausnord.de

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen  03944-36160

www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter am Wasserturm

SteinmetzBRANDT
GRABmAle aus HAGeNOW

Wolfgang Brandt, Steinmetzmeister
Hagenow - Schweriner Straße 12

▪ Grabmale & Felsen
▪ Liegesteine & Platten
▪ Urnenanlagen & Unikate
▪ Einfassungen & Bronzen
▪ Beschriftungen

Tel. 03883 723061 · www.steinmetz-brandt.de

FotoFoto©©V. HagenV. Hagen

Unverwesselbor
Buer Schulten kricht Besök von eenem Kunn`,

de `n Schwien von em köpen wull.
Schulten siene Fru nöhm denn Mann in Empfang

un säd, dat he denn Koop klormoken süll mit ehrem Mann.
„De wirtschaft` grod in `n Stall mang de Schwien rüm,

an siene bloge Mütz` warn`s em dortwüschen ruterfinn`."

De Rodorfall
Bi`m Stammdisch ünnerholln sik twee Buern.

Fritz, totol vergnatzt, schimpt: „Ik hew hüt väl Geld verlurn.
Stell` di vör, wat mi hüt morgen is mallürt.

Dor bün ik mit mienen Trecker doch glatt in
eene Rodorfall` rinnerführt.“

„No un“ meent Erich, „hett dat blitzt?“
„Nee, blot anstännich scheppert“ meent Fritz.

Klaus Wossidlo
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